
Wann müssen Sie Künstlersozialabgabe zahlen und 
was sollten Sie dann dokumentieren? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wenn Sie Aufträge an freiberufliche Künstler, Publizisten, Werbetexter oder Webdesigner vergeben (z.B. für 
die Erstellung von Geschäftsbroschüren oder einer Firmenhomepage), müssen Sie möglichweise Künstler-
sozialabgabe (KSA) abführen. Durch diese wird die Sozialversicherung für die Freiberufler finanziert. Das gilt 
allerdings nur bei Dienstleistern, die persönlich freiberuflich tätig sind. Handelt es sich bei Ihrem Auftrag-
nehmer um eine GmbH oder Personengesellschaft, besteht keine Pflicht zur Zahlung der KSA. 

Grundlage für den Abführungsbetrag ist das Honorar ohne Umsatzsteuer; Reisekosten und steuerfreie Auf-
wandsentschädigungen sind dabei nicht zu berücksichtigen. Von der so ermittelten Grundlage müssen Sie 
einen bestimmten Prozentsatz an die Künstlersozialkasse abführen. Liegt die Honorarsumme für entspre-
chende Aufträge allerdings bei max. 450 € im Jahr, brauchen Sie keine KSA zu zahlen. 

Kommen Sie den hier geltenden Aufzeichnungs- und Meldepflichten nicht oder nur unvollständig nach, dro-
hen Ihnen Nachzahlungen und Geldbußen von bis zu 50.000 €! Bei Aufzeichnungsmängeln kann die Künst-
lersozialkasse den Abführungsbetrag außerdem zu Ihren Ungunsten schätzen. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie schnell herausfinden, ob die 
Abführung von KSA auch für Sie ein Thema ist und was Sie dann ggf. beachten müssen. 
Wenn Sie unsicher sind, können Sie uns gerne kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 


